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Jedes Jahr vermittelt die Bundesagentur für Arbeit (BA) für im Ausland 
immatrikulierte Studierende Ferienbeschäftigungen in Deutschland. 
Grundlage ist § 14 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung. Über die Voraus-
setzungen und das Zulassungsverfahren informiert diese Broschüre.  
 

1. Wer kann sich bewerben? 

Bewerben können sich Studierende und Schüler, die an einer Hoch-
schule/Fachschule im Ausland immatrikuliert sind.  
 

2. Wie lange darf ich arbeiten?  

Maximal 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten während 
der festgelegten Semesterferien im Heimatland. 
 

3. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 

Gute Deutschkenntnisse und bereits Berufserfahrung sind von Vorteil. Sie 
müssen bereit sein, mindestens zwei Monate in Deutschland zu arbeiten. 
Sie verbessern Ihre Chancen für eine Vermittlung, je länger Sie für eine 
Beschäftigung zur Verfügung stehen und je mehr Branchen sie akzep-
tieren. Auch sollten sie sehr flexibel, mobil und bereit sein, überall in 
Deutschland zu arbeiten. Spezielle Ortswünsche können leider nicht be-
rücksichtigt werden. Ebenfalls ist es nicht möglich, nur an einen bestimm-
ten Arbeitgeber vermittelt zu werden.  
 
Wenn sie in der Bewerbung angeben, dass sie einen Führerschein besit-
zen, sollten Sie ein entsprechendes Fahrzeug (zum Beispiel Traktor, 
PKW) bereits gefahren haben. Bitte legen Sie in diesem Fall Ihren Be-
werbungsunterlagen auch eine Kopie Ihres Führerscheins bei. 
 

4. Wo kann ich mich bewerben? 

Wenn es in Ihrem Land eine Partnerstelle der BA gibt, fordern Sie die 
Bewerbungsunterlagen bitte dort an. Adressen der Partnerstellen finden 
Sie in der Anlage. 
 
Kommen Sie aus einem Land ohne eine Partnerstelle, können die  
Bewerbungsunterlagen direkt bei der BA angefordert oder im Internet her-
untergeladen werden. Link: www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 
  

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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5. Welche Unterlagen gehören zu einer Bewerbung? 

Zu einer vollständigen Bewerbung gehören: 
• 2 doppelseitige Bewerbungsbögen, jeweils mit einem aktuellen 

Passbild  
• den BA-Vordruck Immatrikulationsbescheinigung 
• ggf. Kopie des Führerscheins 

 
Tipp: So geht es am besten: Sie können sich den BA-Vordruck Immatriku-
lationsbescheinigung von Ihrer Universität ausfüllen und stempeln lassen. 
Gerne senden wir Ihnen per E-Mail, Fax oder Post Vordrucke für Immatri-
kulationsbescheinigungen zu.  
 
Sie finden die Vordrucke auch unter: 
www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 
(Informationen für Arbeitnehmer > Ferienbeschäftigung > Zusatzinformation) 
 
Tipp: Bitte lassen Sie sich die Immatrikulationsbescheinigung zweifach 
ausstellen, da Sie bei einer eventuellen Vermittlung diese auch für Ihren 
Arbeitgeber (bei Anreise) benötigen. 
 
Achten Sie bei der Abgabe der Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit. 
Unvollständige und zu spät (nach dem im Internet bekanntgegebe-
nen Bewerbungsschluss) eingehende Bewerbungen können leider 
nicht berücksichtigt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen nicht 
zurückgesandt werden, auch wenn Sie für eine Vermittlung nicht be-
rücksichtigt werden können. 
 

6. Wann ist der Bewerbungsschluss? 

Der Annahmeschluss für die Bewerbungsunterlagen von Studierenden 
aus Ländern mit einer Partnerstelle ist bei den jeweiligen Partnerstellen zu 
erfragen. 
 
Der Annahmeschluss für Studierende aus den Ländern ohne eine Part-
nerstelle ist den Hinweisen im Internet zu entnehmen. 
 

7. Was ist, wenn ich nicht nach Deutschland kommen kann? 

Wenn Sie sich bereits beworben haben, jedoch im Nachhinein nicht nach 
Deutschland kommen können, informieren Sie bitte die BA so früh wie 
möglich.  
Hierbei geht es darum, dass andere Studenten noch eine Chance auf eine 
Stelle bekommen.  
 
  

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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8. Werde ich auf jeden Fall einen Ferienjob in Deutschland 
bekommen? 

Die BA versucht, allen Studierenden eine Ferienbeschäftigung zu vermit-
teln. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht. Mit einem Jobangebot können 
Sie frühestens ab April rechnen. 
 
Tipp: Stellenangebote werden häufig sehr kurzfristig gemeldet. Daher 
bitten wir Sie, uns eine aktuelle E-Mail Adresse anzugeben, die Sie auch 
während der Semesterferien regelmäßig abrufen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir aus Datenschutzgründen an Dritte (zum Beispiel Ver-
wandte) keine Auskünfte über den Stand der Vermittlung geben können. 
 

9. Wie finde ich einen Arbeitgeber? 

An Ferienjobbern interessierte Arbeitgeber melden ihre Stellen bei der BA. 
Wenn die BA einen geeigneten Arbeitgeber für Sie gefunden hat, erhalten 
Sie eine Information (Stellenangebot). 
 

10. Was ist, wenn ich schon einen deutschen Arbeitgeber  
kenne? 

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und schon einen Arbeitgeber in 
Deutschland kennen, der Sie einstellen möchte, bewerben Sie sich nicht 
bei der BA oder einer der Partnerorganisationen.  
 
Der Arbeitgeber, der Sie einstellen möchte, muss Sie bei der BA „nament-
lich anfordern“. Dieser Arbeitgeber reicht dazu den Vordruck Ferienbe-
schäftigung (namentliche Anforderung) zweifach und zusammen mit dem 
ausgefüllten BA-Vordruck Immatrikulationsbescheinigung bei folgendem 
Standort ein: 
 
Agentur für Arbeit Köln 
Team 008, Standort Bonn  
Villemombler Str. 76  
53123 Bonn 
 

11. Was muss ich tun, wenn ich ein Stellenangebot bekomme? 

Wenn Sie eine Stelle angeboten bekommen ist es wichtig, dass Sie der 
BA eine Rückmeldung geben, ob Sie die Stelle annehmen möchten oder 
nicht.  
 
Falls Sie die Ferienbeschäftigung nicht annehmen möchten, können Sie 
einen weiteren Vorschlag erhalten. Bitte haben Sie jedoch Verständnis,  
dass zunächst noch unversorgte Bewerberinnen und Bewerber ein Stel-
lenangebot erhalten.    
 

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta0/%7Eedisp/l6019022dstbai429987.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI429991
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta0/%7Eedisp/l6019022dstbai429987.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI429991
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtaw/%7Eedisp/l6019022dstbai397811.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI397814
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Hatten Sie noch keinen Kontakt mit Ihrem künftigen Arbeitgeber, setzen 
Sie sich bitte unbedingt mit ihm in Verbindung und klären alle Fragen  
bezüglich Tätigkeit, Bezahlung, Unterkunft, Verpflegung, Anreise etc.  
 
Sie sollten nicht nach Deutschland reisen, ohne vorher mit Ihrem  
Arbeitgeber Kontakt aufgenommen zu haben. 
 

12. Welche Ferienarbeitsplätze werden angeboten? 

Hauptsächlich stehen Arbeitsplätze in den Bereichen der Hotellerie und in 
der Gastronomie, sowie in der Systemgastronomie zur Verfügung. Hier 
können Sie im Service, in der Küche, als Zimmermädchen oder als  
Reinigungskraft eingesetzt werden. Erfahrungen aus einer Tätigkeit im 
Hotel und Gaststättengewerbe sind somit von Vorteil. Hierfür sollten Sie 
über gute Deutschkenntnisse verfügen. Eine weitere starke Nachfrage gibt 
es im Bereich der Gebäudereinigung 
 
Aufgrund dieser Stellen werden Sie überwiegend in Urlaubsgebieten ar-
beiten, das heißt an der deutschen Küste, in Bayern und in Baden-
Württemberg (Schwarzwald, Bodensee). 
 

13. Wie sind die Arbeitsbedingungen? 

Die Ferienbeschäftigung soll Ihnen in erster Linie die Möglichkeit geben, 
Geld für Ihr Studium zu verdienen. Sie sollten daher bereit sein, Ihren  
Arbeitgeber nach Kräften zu unterstützen und ihm zu helfen, die zusätzli-
che und teilweise schwere körperliche Arbeit in der Feriensaison zu erle-
digen.  
 
Es kommt durchaus vor, dass Sie (bezahlte) Überstunden machen und 
auch an Wochenenden oder Feiertagen arbeiten müssen. Ihren freien Tag 
haben Sie häufig nicht am Wochenende. Bitte beachten Sie, dass in der 
Regel eine Sechs-Tage-Arbeitswoche üblich ist. 
 
Bei schlechtem Wetter oder schlechter Konjunktur kann es auch sein, 
dass der Arbeitgeber Sie nicht so viele Stunden beschäftigen kann, wie 
Sie das gerne möchten und Sie dann weniger - als erhofft - verdienen. Sie 
müssen also sehr flexibel sein. 
 
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arbeitgeber nach, ob Sie Arbeitskleidung mit-
bringen sollen.  
 
Kulturelle Erfahrung und der Erwerb von Sprachkenntnissen stehen bei 
der Ferienbeschäftigung nicht im Vordergrund. Ihr Arbeitgeber erwartet 
von Ihnen die gleiche Leistung wie von seiner Stammbelegschaft. Nach 
Feierabend und an Ihren freien Tagen haben Sie selbstverständlich die 
Möglichkeit zum Sightseeing. Oft arbeiten Sie mit Studierenden aus ande-
ren Nationen zusammen, was viel Spaß machen kann und Ihnen auch 
internationale Erfahrung vermittelt. 
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Wenn Sie Probleme mit der Arbeit haben, wenden Sie sich bitte immer 
zuerst an den Arbeitgeber und sprechen Sie mit ihm! Oft lassen sich 
dadurch Missverständnisse klären. Sollten Sie Ihr Problem mit dem Ar-
beitgeber nicht lösen können, melden Sie sich bitte bei der BA, bevor Sie 
das Arbeitsverhältnis beenden. Wir sind gerne bereit, Sie innerhalb unse-
rer Möglichkeiten vermittelnd zu unterstützen und hierfür ein klärendes 
Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber zu führen. 
 
Tipp: Das Stellenangebot der BA ist kein Arbeitsvertrag: Nach geltendem 
deutschen Recht können Arbeitsverträge auch mündlich geschlossen 
werden. Die BA empfiehlt jedoch spätestens bei Ihrer Ankunft mit dem 
Arbeitgeber einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen. Im Arbeits-
vertrag sollten alle wesentlichen Punkte festgehalten werden, zum Bei-
spiel: (durchschnittliche) Arbeitsstunden, Lohn, Beschäftigungszeitraum. 
Sollten Sie die vereinbarten Arbeitsleistungen nicht erbringen, könnte 
Ihnen gekündigt werden. 
 
 
Wer hilft mir weiter? 
Allgemeine Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen (Arbeitszeit, Ar-
beitsentgelt etc.) erhalten Sie über das Bürgertelefon des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales unter der Telefonnummer 030 221 911 004 
 
Informationen zum Mindestlohn finden Sie unter: www.der-mindestlohn-
wirkt.de. Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und  
Soziales wird eine Berechnungshilfe bereitgestellt: Mindestlohnrechner 
 
Die Mindestlohn-Hotline erreichen Sie unter 030 60 28 00 28.  
Servicezeiten des Bürgerstelefons und der Mindestlohn-Hotline:  
montags bis donnerstags zwischen 8.00 und 20.00 Uhr. 
 

14. Was ist mit Unterkunft und Verpflegung? 

Viele Arbeitgeber bieten Unterkunft und/oder Verpflegung an und ziehen 
die Kosten dafür von Ihrem Lohn ab. Manchmal teilen Sie sich mit ande-
ren Studentinnen oder Studenten ein Zimmer oder eine Wohnung. Wenn 
Ihr Arbeitgeber keine Unterkunft für Sie hat, wird er Ihnen helfen, eine 
Unterkunft zu finden. 
 

15. Wie ist die Bezahlung? 

Der Lohn und alle übrigen Arbeitsbedingungen entsprechen den tariflichen 
bzw. ortsüblichen Regelungen in Deutschland. Ausländische Studierende 
dürfen nicht weniger verdienen als Deutsche, die die gleiche Tätigkeit 
ausüben.  
 
Da der Lohn üblicherweise am Monatsende oder erst im Folgemonat  
gezahlt wird, müssen Sie für Ihren Lebensunterhalt (Unterkunft und Ver-
pflegung) in den ersten Wochen der Arbeit zunächst selbst sorgen.  
 

http://www.der-mindestlohn-wirkt.de/
http://www.der-mindestlohn-wirkt.de/
http://www.der-mindestlohn-gilt.de/ml/DE/Service/Rechner/Mindestlohn-Rechner.html
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Darüber hinaus benötigen Sie für die Überweisung ihres letzten Gehaltes 
ein Konto in Ihrem Heimatland. Bitte übermitteln Sie Ihrem Arbeitgeber bei 
Anreise Ihre genauen Kontodaten. 
 
Das Stellenangebot der BA enthält das Bruttogehalt. Dieses entspricht 
nicht zwingend dem tatsächlich ausgezahlten Lohn (Nettolohn). 
 

16. Was muss ich vor meiner Reise nach Deutschland beach-
ten? 

Sie sollten unbedingt im Herkunftsland eine Auslandskrankenversiche-
rung abschließen, damit im Krankheitsfall die Übernahme anfallender 
Behandlungskosten gedeckt ist. Studierende sind in Deutschland nicht 
gesetzlich krankenversichert. Bitte bringen Sie zur Arbeitsaufnahme noch 
eine zusätzliche Immatrikulationsbescheinigung für Ihren Arbeitgeber 
mit, da er diese für Ihre Lohnabrechnungen benötigt. 
 

17. Brauchen Studierende für die Ferienbeschäftigung in 
Deutschland eine Zustimmung der BA? 

Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz genießen Ar-
beitnehmerfreizügigkeit und benötigen keine Genehmigung der BA. 
 
Ferienbeschäftigungen von ausländischen Studierenden aus Staaten au-
ßerhalb der EU bzw. des EWR und der Schweiz sind zustimmungsfrei, 
wenn die Ferienbeschäftigung durch die BA vermittelt wurde. Dies bestä-
tigt die BA durch eine Vermittlungsbescheinigung – auch im Falle der 
„namentlichen Anforderung“ (siehe Punkt 10).  
Erst dann kann die Ferienbeschäftigung aufgenommen werden.  
 

18. Wie und wo beantrage ich mein Visum? 

Die Vermittlungsbescheinigung dient auch zur Beantragung eines gege-
benenfalls notwendigen Visums. Das Visum wird durch die deutsche 
Auslandsvertretung (Botschaft/Konsulat) erteilt. Das Visumverfahren kann 
zeitaufwendig sein. Da es aufgrund hoher Nachfrage zu längeren Warte-
zeiten kommen kann, sollte ein Termin bereits frühzeitig (mehrere Wo-
chen vor dem Reisedatum) gebucht werden. 
Die Vermittlungsbescheinigung sollte daher ebenfalls so früh wie möglich 
beantragt werden. 
 

19. Wo muss ich mich nach meiner Anreise in Deutschland 
melden? 

Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht gemeldet 
sind, besteht eine Anmeldepflicht nach dem Bundesmeldegesetz erst, 
wenn der Aufenthalt länger als drei Monate dauert. 
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20. Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Reisekosten müssen Sie in der Regel selbst tragen. Die erste Monatsmie-
te für die Unterkunft ist meistens bereits bei Bezug der Wohnung fällig. 
Des Weiteren kann eine Mietkaution verlangt werden. In vielen Fällen 
(zum Beispiel Landwirtschaft, Gastronomie) wird die Unterkunft vom Ar-
beitgeber kostenpflichtig gestellt oder der Arbeitgeber ist Ihnen bei der 
Suche behilflich (siehe Punkt 14). In einzelnen Arbeitsbereichen (zum 
Beispiel in der Gastronomie und in der Nahrungsmittelverarbeitung) muss 
vor der Arbeitsaufnahme eine ärztliche Untersuchung bei der zuständigen 
Stelle in Deutschland erfolgen. Die Kosten hierfür müssen Sie ebenfalls 
selbst tragen. 
 

21. Was ist mit der Sozialversicherung und der Steuer in 
Deutschland? 

Fragen zum Sozialversicherungs- und Steuerrecht  klären Sie bitte mit 
Ihrem Arbeitgeber ab.  
 

22. Kontaktdaten der BA: 

Agentur für Arbeit Köln  
Team 008 – Standort Bonn 
Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 
 
Tel.: +49 (0)228 713-1330 
Fax: +49 (0)228 713-1525 
E-Mail: Koeln.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de  
 

23. Zusatzinformation  

Sollten Sie nach Beendigung Ihres Studiums daran interessiert sein, eine 
Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen, so unterstützen wir Sie ger-
ne. Das Virtuelle Welcome Center der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit berät Sie per Telefon,  
E-Mail oder Chat zu allen Fragen rund um das Thema Arbeiten und Leben 
in Deutschland. Wir unterstützen Sie bei der Beschäftigungssuche und 
beraten Sie und Ihre Familie individuell bei allen aufkommenden Fragen 
auf Ihrem Weg. 
 
+49 228 713-1313 
Mail:  make-it-in-germany@arbeitsagentur.de 
 www.make-it-in-germany.com  
 

mailto:Koeln.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de
mailto:make-it-in-germany@arbeitsagentur.de
http://www.make-it-in-germany.com/
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Ferienbeschäftigung -  
Kontaktadressen der Partnerorganisationen der BA 


In Staaten außerhalb der Europäischen Union 


 
Bosnien und Herzegovina 
Agencija za rad i zaposljanje 
Bosne i Hercegovine 
Doke Mazalića br. 3 
71000 Sarajevo 
 
Tel.: 00387 33 560354 


 00387 33 560340 
Fax: 00387 33 209475 


 
Georgien 
Georgisch-Deutsches Zentrum e.V. 
G. Tabidze Str. 47 
4600 Kutaissi 
 
Tel.: 00995 431244524 
Fax: 00995 431243473 
E-Mail:  gdzkutaissi@yahoo.de 


 
Kanada 
WSP-Werkstudentenprogramm Associate Prof. of 
German Studies University of Guelph 
School of Languages and Literatures 
Guelph, ON, N1G 2W1 
 
Tel.: 0519 8244120 
Fax: 0519 7639572 
E-Mail:  wsp@yorku.ca  
www.yorku.ca/wsp 


 
Kosovo 
Beschäftigungsförderungsagentur APPK 
Rr/Str. Andrea Gropa n.n. 
10000 Prishtinë, 
 
Tel.  +381 (0)38 24 34 74 
Fax. +381 (0)44 501 862 
E-Mail: bedri.xhafa@appk.org 
www.appk.org 


 
Mongolei 
DAAD 
c/o German Embassy 
P.O. Box 708 
Ulan Bator 
 
Tel.: 00976 99829511 


 
Russland 
Föderaler Migrationsdienst Russland 
Tschistoprudnyj Bulvar 12 A/1 
101000 Moscow 
 
Tel.: 007 495 6369375 
Fax: 007 495 6369374 


 
Türkei 
Almanya Merkezi – Deutschland-Zentrum 
Trakya Alman Kültür Derneği 
Franziska Schleyer, M.A. IKT zert. 
Talatpaşa Mahallesi 
Bostan Pazari Caddesı 28 
Edirne Belediyesi Ilhan Koman Kültür Evi 
22030 Edirne 
 
Tel. 0090 - 538 611 38 27 
e mail: f.schleyer@spraachen.de 


 
Ukraine 
MultiKultiUA 
Ulica Darvina 9  
61002 Kharkiv 
 
Tel: 0038 0935096473 
E-Mail:  multikulti@yahoo.de 


 
  



mailto:gdzkutaissi@yahoo.de

mailto:wsp@yorku.ca

http://www.yorku.ca/wsp

mailto:bedri.xhafa@appk.org

http://www.appk.org/

mailto:f.schleyer@spraachen.de

mailto:multikulti@yahoo.de
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In Mitgliedstaaten der Europäischen Union 


 
Bulgarien 
Ministerium für Arbeit und soziale Politik 
Beschäftigungsagentur  
Boul. Dondukov 3 
1000 Sofia 
 
Tel.: 00359 2 9265310 
Fax: 00359 2 9867802 
 


 
Estland 
Estonian Unemployment 
Insurance Fund 
EURES Advisor 
Vaksali 17a 
50410 Tartu, Tartumaa 
 
Tel.: 00372 7370124 
Fax: 00372 53432217 
www.tootukassa.ee 


 
Kroatien 
Hrvatski zavod za zapošljavanje 
Središnja služba 
Radnička cesta 1 
10 000 Zagreb 
 
Tel.: 003851 6126054 
Fax: 003851 6126079 
www.hzz.hr 


 
Lettland 
Division of Licensing and Legal 
Provision 
State Employment Agency 
38, K1. Valdemara Str. 
1010 Riga 
 
Tel.: 00371 67021774 
Fax: 00371 67021806 


 
Litauen 
Lithuanian Labour Exchange, EURES Service 
Gelezinio Vilko 3a 
03131 Vilnius 
 
Tel.: 00370 5 2137588 
Fax: 00370 5 2360788  
www.ldb.lt 


 
Polen 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
ul. Głogowska 25c 
45-315 Opole 
 
Tel.: 0048 77 44 16701 
        0048 77 44 16702 


 
Rumänien 
Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, ANOFM  
Str. Avalansei 22-24, Parter Sector 4 
040305 Bucuresti 
 
Tel.: 0040 21 3139141 
Fax: 0040 21 3110772 


 
Slowakei 
Ústredie Práce 
Sociálnych Vecí A Rodiny 
Spitalska 8 
81267 Bratislava 
 
Tel.: 00421 2 20441846 
Fax: 00421 2 20455222 


 
 


Kontaktdaten der BA: 
 


Agentur für Arbeit Köln 
Team 008 – Standort Bonn 


Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 


Tel.: +49 (0)228 713-1330 
Fax: +49 (0)228 713-1525 


E-Mail: Koeln.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de 



http://www.tootukassa.ee/

http://www.hzz.hr/

http://www.ldb.lt/

mailto:Koeln.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de



